
 

Gemeinde Haselau 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0224/2019/HAS/BV/1 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 26.09.2019 

Bearbeiter: Horst Tronnier AZ: 902. 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Haselau 22.10.2019 öffentlich 

 

Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haselau für 
das Haushaltsjahr 2019 
 
Sachverhalt: 
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 24.09.2019 über den Erlass einer 1. 
Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019 bera-
ten und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung empfohlen, wobei gegenüber 
dem verwaltungsseitig vorgelegten Entwurf drei Änderungen vorgenommen worden 
sind.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Im Einzelnen hat der Finanzausschuss empfohlen, bei dem Produktsachkonto 
28100.5221000 den Ansatz um 1.500,-- € auf 4.000,-- € für die Finanzierung der 
herbstlichen Schredderaktion zu erhöhen. Bei dem Produktsachkonto 
53800.5211000 ist für eine Sanierungsmaßnahme an der Oberflächenentwässe-
rungseinrichtung ein Ansatz mit 14.000,-- € zusätzlich zu berücksichtigen. Schließlich 
kann der Ansatz 55100.5032000 mit 300,-- € gestrichen werden, weil ein Unfallversi-
cherungsbeitrag nicht im Zusammenhang mit der Betreuung des Freizeitgeländes 
Deekenhörn zu zahlen ist.  
 
Verwaltungsseitig wird der Gemeindevertretung empfohlen, die 1. Nachtragshaus-
haltssatzung der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019 entsprechend der 
Empfehlung des Finanzausschusses zu beschließen. Im Übrigen wird auf die Sit-
zungsvorlage vom 14.08.2019 verwiesen.  
 
 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 



Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Haselau beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2019 wie folgt: 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Gemeinde Haselau für das Haushaltsjahr 2019 

 
Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22. Oktober 2019 folgende 
Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1  
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
 

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes einschl. der 
Nachträge 

gegenüber 
bisher 

nunmehr 
festgesetzt auf 

 
 

1. im Ergebnisplan der 
  Gesamtbetrag der Erträge                0 EUR    151.800 EUR 1.543.300 EUR 1.391.500 EUR 
  Gesamtbetrag der Aufwendungen         7.500 EUR               0 EUR 1.602.600 EUR 1.610.100 EUR 
  Jahresüberschuss                 0 EUR               0 EUR               0 EUR               0 EUR 
  Jahresfehlbetrag      159.300 EUR               0 EUR      59.300 EUR    218.600 EUR 
 
2. im Finanzplan der 
  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
  aus laufender Verwaltungstätigkeit               0 EUR      28.800 EUR 1.405.700 EUR 1.376.900 EUR 
  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
  aus laufender Verwaltungstätigkeit         4.000 EUR               0 EUR 1.531.800 EUR 1.535.800 EUR 
  Gesamtbetrag der Einzahlungen 
  aus der Investitionstätigkeit und der 
  Finanzierungstätigkeit                 0 EUR     211.000 EUR    213.000 EUR        2.000 EUR 
  Gesamtbetrag der Auszahlungen 
  aus der Investitionstätigkeit und der 
  Finanzierungstätigkeit                 0 EUR      86.100 EUR    182.600 EUR      96.500 EUR 

 
 

§ 2 
 

 
Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert. 

 
 
 
 
 
 
__________________ 
Peter Bröker 
 
 
 
Anlagen:  
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